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 Musikschule 

 

 

 

 

NEUANMELDUNG FÜR DEN MUSIKUNTERRICHT   

SCHULJAHR 2009/2010 

Die Anmeldung ist verbindlich für das Schuljahr 2009/2010. Bei Unter- oder Abbruch des Musikschulbesuchs 
während des Schuljahres besteht kein Anspruch auf Reduktion und/oder Rückvergütung des Schulgeldes oder 
eines Teils davon. 

Bitte in Blockschrift ausfüllen und bis spätestens 1. Juni 2009 senden an: 
Schulverwaltung, Schulstrasse 35, 2540 Grenchen 

Name: ................................................... Vorname: ........................................ Geburtsdatum: ...................... 

Strasse: ................................................. Ort: .................................................. Tel. Nr. ................................. 

Schulhaus/Klasse 2009/2010: .........................................     Lehrer/in:  .................................................................. 

Andere Schulen: � Kantonsschule � Seminar � Steinerschule � Andere ............................. 

Name und Vorname der Eltern: ............................................................................................................................... 

Adresse der Eltern: .................................................................................................................................................. 

Anzahl Geschwister, die die Musikschule besuchen (Schuljahr 2009/2010): .......................................................... 

1. Instrument: ................................................ Leihinstrument: 
(nur Blas- und 

� Ja 
 

 
Saiteninstrumente) � Nein 

2. Instrument: ................................................ Leihinstrument: 
(nur Blas- und 

� Ja 
 

 
Saiteninstrumente) � Nein 

Elternbeiträge: 
 

Informationen zu den Elternbeiträgen, möglichen Reduktionen und den Zahlungskonditionen finden Sie auf der 
Rückseite. 

 

� Ich ersuche die Schulverwaltung um Anwendung der reduzierten Elterntarife 
Die Schulverwaltung ist zur Einsicht in die Steuerakten ermächtigt. Für das Schuljahr 2009/2010 ist das  

Staatssteuerbetreffnis 2007 massgebend. 

 

Ich melde mein Kind für den Besuch der Musikschule an und akzeptiere die Bedingungen auf der Rückseite 
dieses Formulars. 

Datum: .................................................... Unterschrift: .................................................................................. 

 
 
Weitere Auskünfte: 
Musikschule Grenchen 
Sternenweg 4 
Telefon 032 / 653 31 19 

 
Bürostunde:    Montag 13:30-14:30 Uhr 
     oder nach Vereinbarung 
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Elternbeiträge 

Volltarif 

• Für den Besuch der Musikschule werden pro Kind Fr. 935.-- / Jahr verrechnet. 

• Für den Unterricht mit dem 2. Instrument ist das volle Schulgeld zu bezahlen 
 

Geschwisterrabatte 

• 1. Kind voller Tarif.  

• 2. Kind Fr. 50.-- Rabatt.  

• Ab 3. Kind Fr. 100.-- Rabatt je Kind. 

 

Leihinstrumente 

• Gebühr für Leihinstrumente pro Jahr:    1. Jahr  Fr. 100.--    /    2. Jahr oder länger  Fr. 200.-- 

 

Gemietete Instrumente sind sorgfältig zu behandeln. Bei Beschädigung oder Verlust haften die Eltern,  
bzw. die Inhaber der elterlichen Sorge. Wir empfehlen die Aufnahme des Instruments in die Haftpflicht- 

versicherung.  

Zahlungstermine  

Das Schulgeld für den Musikschulunterricht wird semesterweise im Herbst und zu Beginn des zweiten 
Semesters in Rechnung gestellt. 
 

Reduzierte Elterntarife 
 
Auf Ersuchen werden die reduzierten Elterntarife angewandt: 
 

Elterntarif Musikschule Grenchen 

Staatssteuer Schulgeld   

von  bis pro Schuljahr pro Semester 

Fr.       0 
 

Fr.     650 Fr.    360.00 Fr.    180.00  

Fr.   651  Fr.  1'200 Fr.    480.00 Fr.    240.00  

Fr. 1'201  Fr.  1'600 Fr.    515.00 Fr.    257.50  

Fr. 1'601  Fr.  2'000 Fr.    550.00 Fr.    275.00  

Fr. 2'001  Fr.  2'500 Fr.    585.00 Fr .   292.50  

Fr. 2'501  Fr.  3'000 Fr.    620.00 Fr.    310.00  

Fr. 3'001  Fr.  3'500 Fr.    655.00 Fr.    327.50  

Fr. 3'501  Fr.  4'000 Fr.    690.00 Fr.    345.00  

Fr. 4'001  Fr.  4'500 Fr.    725.00 Fr.    362.50  

Fr. 4'501  Fr.  5'000 Fr.    760.00 Fr.    380.00  

Fr. 5'001  Fr.  5'500 Fr.    795.00 Fr.    397.50  

Fr. 5'501  Fr.  6'000 Fr.    830.00 Fr.    415.00  

Fr. 6'001  Fr.  6'500 Fr.    865.00 Fr.    432.50  

Fr. 6'501  Fr.  7'000 Fr.    900.00 Fr.    450.00  

ab    Fr. 7'001   Fr.    935.00 Fr.    467.50  
 
 
Für Gesuche, die erst nach Rechnungsstellung eingereicht werden, wird eine Bearbeitungsgebühr  
von Fr. 40.-- erhoben. Der Anspruch auf Ermässigung erlischt 30 Tage nach Rechnungsstellung. 
 


